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Anfrage der AbgoRobak und Genossen 
betreffend Finanzierung der Wasser­
versorgung des nördlichen BurgenlandesQ 

An aen 

Herrn Präsidente"n des Nationalrates 
Dr oAlfred ~1ALETA 

Parlament 
1010 lV' i e n 

Auf die Anfrage, welche die AbgoRobak und Genossen 

in der Si tzu.'>1g des Nationalrates am 13oNovember 1968 betreffend 

Finanzierung der Wasserversorgung des nördlichen Burgenlandes an 

mich gerichtet haben, beehre ich mich folgendes rnitzuteilen: 

Die einzelnen Anfragen lauten: 

10} ,Welche Gründe sind es, daß dem Verband die zugesprochenen 

~1i ttel noch nicht fHissiggemacht wurden? 

20) Wann ist mit der Überweisung der dem Verband zugesagten 

Mittel zu rechnen? 

Die für den weiteren Ausbau der öffentlichen Wasserleitung 

im nördlichen Burgellialld in Aussicht genommenen Hittel des 

Wasserwirtschaftsfonds dürfen gemäß den derzeitigen 

Bestimmungen des § 10 des \vasserbautenförderungsgesetzes 

nur an die an diesen AusbaU beteiligten Gemeinden, nicht 

,jedoch an den Wasserleitungsverband"Nördliches Burgenlandn , 

der nicht auf Grund der Bestimmtingell des Wasserrechtsgesetzes 

gebildet 'wurde, ge,,,ährt ",erden. 

Dem Wunsch der Burgenländischen Landesregierung, die für die 

Erweiterung der Gruppenwaaserversorgungsanlage vorgesehenen 

Fondsmi ttel zllfecks Gewährleistung eines einheitlichen 

Ausbaues und einer koordinierten Abwicklung dem durch 

burgenländisches Landesgesetz gebildeten Wasserleitungs­

verband "Nördliches Burgenland" zuzuzählen, kann im Hinblick 

auf die derzeitige. Gesetzeslage nur entsprochen werden, 
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wenn dieser Verband entweder in einen Wasserverband 

im Sinne des Wasserrechtsgesetzes umgewandelt oder von 

den beteiligt~n Mitgliedsgemeinden zu ihrer Vertretung 

gegenüber dem Fonds bevollmächtigt wird. 

Vom Wasserleitungsverband "Nördliches Burgenlandn 

\\'"urde im Hai 1968 die Beibringung entsprechender Vollmachten 

der beteiligten Gemeinden in Aussicht gestellt. Trotz wieder­

holter Urgenzen sind die Vollmachten~ betreffend einen Fonds­

mittelbetrag von 15 v 6 Millionen Schilling für zwei Bauab-; 

schnitte der Gruppenwasserversorgungsanlage~ erst am 

Z4.0ktober 1968 bei meinem Ministerium eingelangt.Die 

Vollmachten 9 betrerfend ein weiteres Darlehen im Betrag 

von 12,8 Millionen Schilling für den Ausbau in den See­

winkel, liegen meinem Ministerium hingegen noch nicht voro 

Schriftliche Fondsmittelzusicherungen sind daher erst für 

die beiden Darlchen 9 für deren Annahme der Wa3serleitungs­

verband"i';ördliches Burgenland" bevollmächtigt i'furdc 9 ergangen 0 

~1cin r-iinisteriUm hat in einem Ent\\'Urf zu einer Hasserbauten-

f'örd(~rUn6sgesetznovelle die Erl\i"ei tcrung dez Kreises der 

Förderungswerber auf gemeinnützige Wasserversorgungs-und 

Kanalisationsunternehmen 9 die durch Gesetz errichtet sind, 

zur Diskussion gestellt 9 damit in Hinkun~t auch Verbände) 

die nicht auf Grund der Bestimmungen des l{uGsf;:rrechtsgesGtzes· 

gebildet l\'llrden v Fondsmittel unmittelbar gc\ .. äh~~t , .. erden könneno 

.:tel 2) Die zugesicherten Fondsmittel werden ncch Vorliegen 

einer ~~ Namen der beteiligten Gemeinden cbkegebenon 

verbindlichen Erklärung des Wasserleitungsverband~s 

"Nördliches Burgenland!l, die Zusicherungen vorbehaltslos 

anzunebmen~ nach Haßgabe der Bestimmungen dieser 

Zus icherungen zuge zähl t ,o{,~rden. Zur Hecht ,sverbindlichl-cei t 

der Annahmeerklärung ist gemäß den Bestimmungen der 

Burgenländischen Gemeindeordnung der'Nachweis der 

Genehmig~ng ~er Darlehensaufnahme durch die Gemeinden seitens 

der Burgenländischen Landesregierung erforderlich. 

Der 
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